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In Rahnen des Ordnungsstrafverfahrens kann« wann dar Nach
weis geführt wurde, daß as sich bei dan Stellungnahmen, Un— 
terechriftslisten und ähnlichen um Beweismittel handelt« 
deren Beschlagnahme gemäß § 24 (4) OlVG erfolgen.
Da die Einziehung jedoch infolge fehlender gesetzlicher 
Voraussetzungen gemäß § 6 (1) Ziffer 3 OV/G nicht möglich 
ist, kann die Beschlagnahme nur dadurch auf rechterhalten 
werden, in dem die schriftlichen Aufzeichnungen als Beweis
mittel zu den Akten dee Ordnungsstrafverfahrens beigefugt 
werden und dadurch eine Rückgabe sachlich ausgeschlossen ist.
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